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— die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch,
— die Zuständigkeit der Bankfilialen für die Finanzierung 

und Kontrolle der Kombinatsbetriebe,
— die rationelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie 

weitere Dienstleistungen der Bank
ab.

III.
Kreditzweck

§ 6

Wissenschaft und Technik
(1) Die Bank hat bei ihren Kreditentscheidungen und der 

Durchführung der Bankkontrolle von den volkswirtschaft
lichen Anforderungen an eine hohe Effektivität von Wissen
schaft und Technik auszugehen.

(2) Die Bank gewährt Kombinaten und Betrieben zur Finan
zierung wissenschaftlich-technischer Leistungen, die im Rah
men von Wirtschaftsverträgen zu erbringen und zum Verkauf 
bestimmt sind, auf der Grundlage des Umlaufmittelplanes 
Kredite.

(3) Zur Unterstützung einer hohen Effektivität von Wissen
schaft und Technik können den Kombinaten und Betrieben 
Kredite gewährt werden für

a) die vorfristige und konzentrierte Fertigstellung'und be
schleunigte Überleitung von planmäßigen Forschungs
und Entwicklungsaufgaben,

b) Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die zur schnel
len Reaktion auf Marktbedürfnisse im Export und im 
Inland sowie zur beschleunigten Senkung des Produk
tionsverbrauchs führen,

cj Versuchsanlagen, Experimentalbauten und Versuchspro
duktion, die nach Überleitung der Forschungsergebnisse 
in die Produktion aus Investitionsmitteln oder Verkaufs
erlösen bezahlt werden.

Für Kredite gemäß den Buchstaben a und b werden Zins
abschläge bis auf einen Zinssatz von 1,8% gewährt.

(i) Bei ausgewählten Forschungs- und Entwicklungsaufga
ben hat die Bank eine ökonomische Kontrolle über Aufwand 
und Nutzen der eingesetzten Mittel und die schnelle Überlei
tung der Forschungsergebnisse in die Produktion auszuüben. 
Die Kontrolle ist insbesondere auf
— die Veredlung von Rohstoffen, Material und Energieträ

gern sowie die Materialsubstitution,
— die Importeinsparung,
— die Verbesserung der Exportfähigkeit und -rentabilität,
— die Erhöhung und Verbesserung der Produktion von Kon

sumgütern und
— die Senkung der Kosten
zu richten. Die Bank kann Maßnahmen zur Durchsetzung der 
volkswirtschaftlichen Anforderungen an die Effektivität und 
eine entsprechende Qualifizierung der Pflichtenhefte durch 
anspruchsvolle aufgabenbezogene Zielstellungen und Termine 
verlangen. In der Plandurchführung kontrolliert die Bank, 
daß nur für solche Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
Mittel bereitgestellt bzw. in Anspruch genommen werden, für 
die den staatlichen Anforderungen an die Effektivität ent
sprechende und bestätigte Pflichtenhefte vorliegen. Bei Fest
stellung eines uneffektiven Einsatzes von Forschungsmitteln 
oder Verletzung der Staatsdisziplin kann die Bank bis zur 
Entscheidung durch das zuständige übergeordnete Organ die 
Inanspruchnahme der finanziellen Mittel ganz oder teilweise 
sperren.

§ 7
Finanzierung der Investitionen

(1) Die Bank gewährt zur Finanzierung von planmäßigen 
Investitionen der Kombinate und Betriebe Kredite und erteilt

für alle Investitionsvorhaben und -maßnahmen eine Freigabe 
der Finanzierungsmittel. Die Investitionsvorhaben und -maß
nahmen, deren Finanzierung mit Krediten erfolgen soll, wer
den zwischen der Bank und den Kombinaten bzw. Betrieben 
festgelegt. In die Bankkontrolle werden alle Mittel der Kom
binate und Betriebe einbezogen, die für die Finanzierung von 
Investitionen eingesetzt werden.

(2) Die Bank nimmt aktiv auf eine den Rechtsvorschriften 
entsprechende Vorbereitung der Investitionen Einfluß. Sie 
kontrolliert die Effektivität und Realisierungsbedingungen der 
Investitionen. Die Bank fordert in Übereinstimmung mit den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen sowie den staatlichen 
Aufgaben und staatlichen Planauflagen als spezifische Kredit
voraussetzung und als Bedingung für die Freigabe der Finan
zierungsmittel
— die Einhaltung der volkswirtschaftlichen , Maßstäbe ent

sprechend den zweig- und vorhabenbezogenen Kennziffern, 
insbesondere zur Verbesserung des Verhältnisses von Auf
wand und Ergebnis, Steigerung der Exportrentabilität, Ein
haltung der staatlich festgelegten Normen und Normative 
des Investitions- und Baustellenaufwandes, sowie der Bau
zeit als volkswirtschaftliche Mindestanforderung und die 
Durchsetzung der mit dem Plan festgelegten Rang- und 
Reihenfolge der Investitionen,

— die enge Verbindung von Wissenschaft und Technik und 
Investitionen zur Sicherung einer schnellen Produktions
wirksamkeit der Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik,

— den vorrangigen Einsatz von Investitionen zur Beschleu
nigung der sozialistischen Intensivierung und Rationalisie
rung insbesondere für die Erneuerung, Modernisierung und 
Rekonstruktion vorhandener Grundfonds und zur Senkung 
der unvollendeten Investitionen,

— die Freisetzung von Arbeitskräften durch Einsparung von ■ 
Arbeitsplätzen,

— die verstärkte territoriale Rationalisierung,
— die Durchsetzung hoher Anforderungen an die Auslastung 

der Grundfonds.
Die Gewährung von Grundmittelkrediten wird von der Ein
haltung der mit der Grundsatzentscheidung festgelegten Auf
wands- und Nutzenskennziffern, Bauzeiten und Inbetrieb
nahmetermine sowie zwischen den Auftraggebern und Auf
tragnehmern vereinbarten Kriterien und Termine für die Lei
stung von Abschlagszahlungen abhängig gemacht. Die Kom
binate und Betriebe sind verpflichtet,, die mit der Grund
satzentscheidung festgelegten Kennziffern des Aufwandes und 
des ökonomischen Nutzens in die Pläne einzubeziehen, ihre 
Einhaltung Vorhaben- bzw. maßnahmebezogen abzurechnen 
und auf der Grundlage des abgeschlossenen Kreditvertrages 
der Bank nachzuweisen.

(3) Die Bank hat das Recht, aus ihrer Kontrolle abgeleitete 
Forderungen gegenüber den Kombinaten und Betrieben zu 
stellen sowie eine Begutachtung der Aufgabenstellung und 
der Dokumentation zur Grundsatzentscheidung zu verlangen. 
Bei Erfüllung der im Abs. 2 und im § 2 Abs. 4 genannten Kre
ditvoraussetzungen erteilt die Bank für Vorhaben, die aus Kre
dit finanziert werden sollen, vor der Grundsatzentscheidung 
eine Kreditzusage. Die Bank kann die Kreditzusage mit spe
zifischen Bedingungen verbinden. Nach Erteilung der Kredit
zusage ist sie zum Abschluß des Kreditvertrages verpflichtet, 
wenn die in diesem Paragraph festgelegten Anforderungen 
und die Bedingungen der Kreditzusage erfüllt sind.

(4) Sollen Grundsatzentscheidungen über Investitionen, die 
mit Kredit finanziert werden, auf Grund veränderter Bedin
gungen entsprechend den Rechtsvorschriften neu getroffen 
werden, so ist vorher die Zustimmung der Bank einzuholen.

(5) Der Abschluß des Grundmittelkreditvertrages erfolgt 
auf der Grundlage
— der gemäß den Rechtsvorschriften getroffenen Grundsatz

entscheidung unter Einhaltung der mit der Kreditzusage 
gestellten Bedingungen,


